
 
 

Seite 1 von 12 

    

August 2023 

IHK-Newsletter 

International 
 

Inhaltsverzeichnis: 

Allgemeines Seite 

• Einführung neuer AGGs zur Beschleunigung von Ausfuhrgenehmigungen ............................................2 

• Umfrage zu Resilienz und Lieferketten – RETHINK-GSC .......................................................................2 

• ATLAS-Ausfuhr: Neue Codierungen angesichts der Sanktionsmaßnahmen gegen Russland ...............2 

• Änderung der Allgemeinen Genehmigung Nr. 17 (Frequenzumwandler) ................................................3 

• Vorabankündigung zur Änderung der Allgemeinen Genehmigung Nr. 31 ...............................................3 

Länder 

• Ägypten – Erforderliche Bescheinigungen für die ägyptische Zollabfertigung ........................................4 

• Algerien – Einfuhr von Halal-Produkten nur noch mit Stempel aus Paris? .............................................4 

• EU – Verlängerung der Handelspräferenzen für Entwicklungsländer ......................................................4 

• EU – Verordnung zur Erleichterung des Stahlhandels zwischen Großbritannien und Nordirland ...........5 

• EU – Keine vorzeitige Beendigung der Stahlschutzmaßnahmen ............................................................5 

• EU – Embargomaßnahmen ......................................................................................................................5 

• EU – Antidumpingmaßnahmen ................................................................................................................5 

• EU – Kombinierte Nomenklatur ................................................................................................................6 

• Ghana – Anwendung des Systems des registrierten Ausführers (REX) .................................................7 

• Simbabwe – Nullsteuersatz auf weitere Produkte ...................................................................................7 

• Südafrika – Schutzmaßnahmen auf die Einfuhr bestimmter Schrauben ................................................7 

Messen und Veranstaltungen 

• IHK-Exportakademie.com – Für Mehrwissen im Außenhandel ...............................................................8 

• KAIKÔ at Main Matsuri - Deutsch-Japanischer Wirtschaftsempfang am 18. August 2023 .....................8 

• Webinar: Entsendung von Mitarbeitern nach Frankreich am 17. September 2023 .................................8 

• Spotlight Internationalisierung: Update EU-Freihandelsabkommen am 21. September 2023 ................8 

• Round Table USA: Bidens Politik der Reindustrialisierung – Wo steht sie und wohin geht die Reise?  
am 14. September 2023 ...........................................................................................................................9 

• Hessischer Gemeinschaftsstand auf der HIMSS Global Health Conference & Exhibition 2024 .............9 

Hintergrund 

• Schrumpfkurs............................................................................................................................................9 

Enterprise Europe Network (EEN) 

• Geschäftspartner im Ausland gesucht? ................................................................................................ 10 

• B2B-Matchmakings ............................................................................................................................... 10 

Auslandshandelskammer (AHK) 

• Delegationsreisen in die USA  ............................................................................................................... 11 

Ansprechpartner ....................................................................................................................................... 11 

Impressum ................................................................................................................................................. 12 
  



Seite 2 von 12 

Die Gewinner des Hessischen Exportpreises 2023 
 

 

Am Abend des 12.07.2023 wurden die diesjährigen Gewinner des Hessischen Exportpreises im 
Haus der Geschichte in Darmstadt gekürt.  

Überreicht wurden die Preise von Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, HIHK-Präsidentin  Kirsten 
Schoder-Steinmüller und Dr. Christof Riess, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Frank-
furt-Rhein-Main. 

Mehr erfahren beim  Hessischer Exportpreis 2023  
Allgemeines 

Einführung neuer AGGs zur Beschleunigung von Ausfuhrgenehmigungen 

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) informiert über die geplante Einführung neuer 
Allgemeiner Genehmigungen (AGGs), um mehr Kapazitäten für die Einzelfallprüfungen zu bündeln. 

Bei den Maßnahmen handelt es sich um die Einführung neuer AGGs für Rüstungsgüter und Dual-Use-Güter 
an z. B. EU-Länder und bestimmte NATO-Länder sowie Anpassungen bestehender AGGs. (Quelle: BAFA) 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Umfrage zu Resilienz und Lieferketten – RETHINK-GSC 

Die Themen Versorgungssicherheit und Resilienz von Lieferketten gewinnen zunehmend an Bedeutung. Da-
her wurde das Forschungsprojekt RETHINK-GSC, welches im Rahmen von Horizon Europe von der EU ge-
fördert und vom Kiel Institut für Weltwirtschaft geleitet wird, ins Leben gerufen. Die DIHK sitzt im Projektbei-
rat. Ziel des RETHINK-GSC Projektes ist es, ein besseres Verständnis der aktuellen Veränderungen und lau-
fenden Herausforderungen in globalen Lieferketten zu erlangen und somit neue Erkenntnisse für politische 
Entscheidungsträger:innen zu liefern. 

Dazu führt das Projekt aktuell eine Umfrage unter Unternehmen durch, um mehr über die jüngsten Erfahrun-
gen und künftigen Erwartungen in Bezug auf ihre Beziehungen zu strategischen Lieferanten, die Risikowahr-
nehmung und den Aufbau von Resilienz zu erfahren. Es werden mittlere und große Unternehmen aus ver-
schiedenen Branchen des verarbeitenden Gewerbes in Österreich, Dänemark, Deutschland und Ungarn be-
fragt. (Quelle: DIHK) 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

ATLAS-Ausfuhr: Neue Codierungen angesichts der Sanktionsmaßnahmen gegen Russland 

Mit ATLAS-Info 0482/23 informiert der ITZBund über die von der Generaldirektion der EU-Kommission (TA-
XUD) veröffentlichte neue Genehmigungscodierungen sowie Codierungen für die Erklärung, dass eine 

https://www.hessischer-exportpreis.de/index.php
https://www.bafa.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Aussenwirtschaft/2023_13_verfahren_beschleunigt.html
https://www.bafa.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Aussenwirtschaft/2023_13_verfahren_beschleunigt.html
https://newsletter.dihk.de/d?o0006pii00crpg00d0000oey000000000l2xmsxxidduhrn45bcxq4cqby056
https://www.zoll.de/SharedDocs/Downloads/DE/Links-fuer-Inhaltseiten/Fachthemen/Zoelle/Atlas/2023/info_0487_23.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.hessischer-exportpreis.de/index.php
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Altvertragsregelung in Anspruch genommen wird bzw. die Verbote nicht gelten im Zusammenhang mit den 
Sanktionsmaßnahmen gegenüber Russland. 

Für die Anmeldung in ATLAS-Ausfuhr stehen folgende Codierungen zur Verfügung: 

X824/RU: „Ausfuhrgenehmigung des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gemäß Arti-
kel 3h Abs. 4a VO (EU) Nr. 833/2014“ 

X824/EU: „Ausfuhrgenehmigung von Genehmigungsbehörden anderer Mitgliedstaaten gemäß Artikel 3h 
Abs. 4a VO (EU) Nr. 833/2014“ 

X832/RU: „Ausfuhrgenehmigung des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gemäß Arti-
kel 3c Abs. 6e VO (EU) Nr. 833/2014 für in Anhang XI Teil B aufgeführte Güter“ 

X832/EU: „Ausfuhrgenehmigung von Genehmigungsbehörden anderer Mitgliedstaaten gemäß Artikel 3c 
Abs. 6e VO (EU) Nr. 833/2014 für in Anhang XI Teil B aufgeführte Güter“ 

X837/RU: „Ausfuhrgenehmigung des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gemäß Arti-
kel 3k Abs. 5b VO (EU) Nr. 833/2014 für in Anhang XXIII aufgeführte Güter“ 

X837/EU: „Ausfuhrgenehmigung von Genehmigungsbehörden anderer Mitgliedstaaten gemäß Artikel 3k 
Abs. 5b VO (EU) Nr. 833/2014 für in Anhang XXIII aufgeführte Güter“ 

X840/RU: „Ausfuhrgenehmigung des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) gemäß Arti-
kel 5q Abs. 1 VO (EU) Nr. 833/2014“ 

X840/EU: „Ausfuhrgenehmigung von Genehmigungsbehörden anderer Mitgliedstaaten gemäß Artikel 5q 
Abs. 1 VO (EU) Nr. 833/2014“ 

Y852: „Altvertragsregelung (genehmigungsfreier Ausnahmetatbestand gemäß Artikel 3k Abs. 3 VO 
(EU) Nr. 833/2014)“ 

Y865: „Altvertragsregelung (genehmigungsfreier Ausnahmetatbestand gemäß Artikel 3k Abs. 3b VO 
(EU) Nr. 833/2014)“ 

Die Aktualisierung der Codelisten im Downloadbereich der IAA-Plus erfolgt zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 
(Quelle: Zoll) 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Änderung der Allgemeinen Genehmigung Nr. 17 (Frequenzumwandler) 

Die Länder Sudan und Südsudan wurden mit Wirkung zum 04.07.2023 aus dem Kreis der begünstigten Be-
stimmungsziele der Allgemeinen Genehmigung Nr. 17 gestrichen. (Quelle: BAFA) 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Vorabankündigung zur Änderung der Allgemeinen Genehmigung Nr. 31 

Die Allgemeine Genehmigung Nr. 31 wird an die Änderungen des Art. 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 
durch die Verordnung (EU) 2023/1214 (11. Sanktionspaket) angepasst. 

Durch die Änderung des Art. 5k Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 sind die dort geregelten Beschrän-
kungen der Vergabe öffentlicher Aufträge und Konzessionen sowie der Fortführung hierauf beruhender Ver-
träge nicht mehr anzuwenden, wenn die Vergabe öffentlicher Aufträge und Konzessionen sowie die Fortfüh-
rung hierauf beruhender Verträge in den Anwendungsbereich des Titels VII der Verordnung (EU, Euratom) 
2018/1046 fallen. 

Daneben wurde mit der Verordnung (EU) 2023/1214 Art. 5k Absatz 2 Buchstabe f) der Verordnung (EU) Nr. 
833/2014 ersatzlos gestrichen. Die Vergabe öffentlicher Aufträge und die Fortführung hierauf beruhender 
Verträge, die für den Kauf, die Einfuhr oder die Beförderung von Kohle und anderen festen fossile Brennstof-
fen, die in Anhang XXII der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 aufgeführt sind, kann danach nicht mehr geneh-
migt werden. 

Ziffer 3.1 Buchstabe a) und Buchstabe b) (6) des Abschnitts II der Allgemeinen Genehmigung Nr. 31 sind da-
her entsprechend zu ändern. (Quelle: BAFA) 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Länder 

Ägypten – Erforderliche Bescheinigungen für die ägyptische Zollabfertigung 

Exporteure, die ihre Produkte nach Ägypten versenden möchten, müssen die verschiedenen Arten von Zerti-
fikaten kennen, die für die Zollabfertigung erforderlich sind. Diese Zertifikate sind wichtig, um sicherzustellen, 
dass die Produkte die erforderlichen Sicherheits- und Qualitätsstandards erfüllen und den gesetzlichen und 
behördlichen Anforderungen des Einfuhrlandes entsprechen. 

Die Deutsch-Arabische Industrie- und Handelskammer (AHK Ägypten) hat auf ihrer Webseite eine Übersicht 
dieser erforderlichen Zertifikate veröffentlicht. (Quelle: AHK) 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Algerien – Einfuhr von Halal-Produkten nur noch mit Stempel aus Paris? 

Algerien hat die Einfuhrregeln für halal-zertifizierte Nahrungsmittel geändert. Das algerische Handelsministe-
rium teilte mit, dass lediglich das islamische Institut der Großen Moschee von Paris (GMDP) das Mandat für 
die Halal-Zertifizierung erhalten habe. Das Institut soll nicht nur Importe aus Frankreich, sondern aus ganz 
Europa und langfristig aus der ganzen Welt zertifizieren. Bisher hat es lediglich ein Büro in Paris.  

Das Handelsministerium hatte bereits 2016 angekündigt, eine obligatorische Zertifizierung für bestimmte 
Nahrungsmittel einzuführen. Die Zertifizierung sollte sicherstellen, dass in Algerien eingeführte Nahrungsmit-
tel "halal", also nach islamischem Recht erlaubt sind. Die kurzfristige Ankündigung über das erteilte Mandat 
hat jedoch viele aus der Branche überrascht. Üblicherweise akkreditieren die zuständigen nationalen Behör-
den mehrere Zertifizierer - mit Ausnahme von Ägypten. Obwohl viele Fragen offenbleiben, ist die neue Rege-
lung bereits in Kraft. 

Deutsche Exporteure, die bereits mit anderen Zertifizierern arbeiten, müssten demzufolge kurzfristig eine 
zweite kostenpflichtige Zertifizierung oder eine "Überzertifizierung" bei GMDP veranlassen. Nach Angaben 
des Instituts sind folgende Schritte notwendig, um ein Halal-Zertifikat zu erhalten: 

• Vertrag zwischen dem Produzenten und der GMDP schließen 

• Eine Liste der zu exportierenden Produkte, inklusive technische Daten und Analysezertifikate erstellen 

• Audit am Produktionsstandort vorbereiten. 

Folgende Produkte sind betroffen:  

• Fleisch und fleischhaltige Waren 

• Tierische Öle und Fette 

• Milch und Milchprodukte 

• Süßwaren einschließlich Schokolade 

• Kuchen und Kekse 

• Lebensmittelzusatzstoffe tierischen Ursprungs und/oder mit Bestandteilen, die aufgrund ihrer Herstellung 
möglicherweise nicht "halal" sind. 

Die Vorschriften für Halal-Lebensmittel sind im algerischen Amtsblatt Nr. 15 vom 19.03.2014 zu finden. 
(Quelle: Germany Trade & Invest) 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

EU – Verlängerung der Handelspräferenzen für Entwicklungsländer 

Am 04.07.2023 hat die EU-Kommission vorgeschlagen, das Allgemeine Präferenzsystem (APS) der EU, wel-
ches Zollpräferenzen für Entwicklungsländer regelt bis 2027 zu verlängern. Die derzeit geltenden Regeln lau-
fen voraussichtlich Ende 2023 aus. Mit der Verlängerung könnten 65 betroffene Staaten weiterhin von Han-
delspräferenzen profitieren, die bis zur Zollfreiheit für die am wenigsten entwickelten Länder reichen. Im Jahr 
2022 beliefen sich die Gesamteinfuhren in die Union im Rahmen des APS auf 80 Milliarden Euro. Nach ei-
nem Kommissionsvorschlag im September 2021 hatten sich die Mitgesetzgeber Rat und Europäisches Parla-
ment bisher nicht auf eine Aktualisierung der APS-Regeln einigen können. (Quelle: DIHK) 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

https://aegypten.ahk.de/en/services/industrial-working-group/required-certificates-for-egyptian-customs-clearance
https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2014/F2014015.pdf
https://newsletter.dihk.de/d?o0006pcy00crpg00d0000oey000000000l2xmsxxidduhrn45bcxq4cvb2u56
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EU – Verordnung zur Erleichterung des Stahlhandels zwischen Großbritannien und Nordirland 

Am 30.06.2023 änderte die EU-Kommission die EU-Stahlschutzverordnung und schuf zwei neue Zollkontin-
gente (TRQ) für Stahlerzeugnisse, die aus anderen Teilen des Vereinigten Königreichs in Nordirland in den 
zollrechtlich freien Verkehr überführt werden. Die beiden Zollkontingente werden ausschließlich für Stahler-
zeugnisse der Kategorien 7 und 17 der Stahlschutzverordnung gelten und am 01.07.2023 in Kraft treten. Die 
nordirischen Unternehmen können nun die Stahlzollkontingente der EU nutzen, um Zugang zu Stahl aus dem 
Vereinigten Königreich in den oben genannten Kategorien zu erhalten, ohne den Zollsatz von 25 % zahlen zu 
müssen, der mit den derzeit geltenden EU-Schutzmaßnahmen für Stahleinfuhren in die EU verbunden ist. 
(Quelle: DIHK) 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

EU – Keine vorzeitige Beendigung der Stahlschutzmaßnahmen 

Am 27.06.2023 veröffentlichte die EU-Kommission die Durchführungsverordnung (EU) 2023/1301 zur Auf-
rechterhaltung der EU-Stahlschutzmaßnahme bis zu ihrem Auslaufen am 30.06.2024. Alle Zollkontingente 
(TRQs) der Stahl-Schutzmaßnahmen werden ab dem 01.07.2023 weiterhin um 4 % erhöht (liberalisiert). Die 
Durchführungsverordnung folgt auf eine Untersuchung, in der geprüft wurde, ob eine vorzeitige Beendigung 
der Schutzmaßnahme - bis Juni 2023 - gerechtfertigt war oder nicht. Im Rahmen der Überprüfung wurden 
Rückmeldungen von Stahlverwendern und Stahlherstellern in der EU sowie von Regierungen und ausführen-
den Herstellern in Drittländern eingeholt. Die Durchführungsverordnung aktualisiert zudem die Liste der Ent-
wicklungsländer, die von den Schutzmaßnahmen betroffen oder ausgeschlossen sind. (Quelle: DIHK) 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

EU – Embargomaßnahmen 

Iran 

VERORDNUNG (EU) 2023/1529 DES RATES vom 20. Juli 2023 

Myanmar/Birma 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2023/1497 DES RATES vom 20. Juli 2023 

Syrien 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2023/1498 DES RATES vom 20. Juli 2023 

Ukraine - territoriale Unversehrtheit, Souveränität und Unabhängigkeit 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2023/1496 DES RATES vom 20. Juli 2023 

Menschenrechtsverletzung 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2023/1495 DES RATES und die 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2023/1499 DES RATES vom 20. Juli 2023 

Terrorismus 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2023/1505 DES RATES vom 20. Juli 2023 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

EU – Antidumpingmaßnahmen 

EU geht gegen gedumpte Fässer aus China vor 

Die Kommission hat am 04.07.2023 endgültige Antidumpingzölle auf die Einfuhren von nachfüllbaren Fässern 
aus rostfreiem Stahl mit Ursprung in China für einen Zeitraum von fünf Jahren eingeführt. Die eingeführten 
Zölle liegen zwischen 62,6 Prozent und 69,6 Prozent. 

Antidumping - Wulstflachprofile mit Ursprung in China und der Türkei 
Die Europäische Kommission führt vorläufige Antidumpingmaßnahmen ein. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R1321
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32023R1301
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32023R1529&qid=1690787865215&rid=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32023R1497&qid=1690371457198&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32023R1498&qid=1690371486581&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32023R1496&qid=1690371504689&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32023R1495&qid=1690372497160&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32023R1499&qid=1690438158354&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32023R1505&qid=1690438183238&rid=1
https://newsletter.dihk.de/d?o0006t2i00crpg00d0000oey000000000l4e40h4em2jcmbkwk047cqt47017
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-wulstflachprofile-mit-ursprung-in-china-und-der-tuerkei-916360
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-wulstflachprofile-mit-ursprung-in-china-und-der-tuerkei-916360
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Antidumping – Fahrradteile mit Ursprung in China 
Die Europäische Kommission aktualisiert die Liste der vom Antidumpingzoll befreiten Montagebetriebe. Im März 2023 gab es Änderun-
gen beim Befreiungssystem . 

Antidumping – Glasfasern mit Ursprung in Ägypten und China 
Die EU-Kommission leitet eine Interimsüberprüfung ein. Antidumpingzölle bestehen seit 2020, Antisubventionsmaßnahmen seit 2022. 
Sie gelten auch für Einfuhren aus der Türkei. 

Antidumping - Thermopapier mit Ursprung in Südkorea 
Die Europäische Kommission verlängert die Antidumpingmaßnahmen. Betroffen ist leichtgewichtiges Thermopapier. 

Antidumping - Oxalsäure mit Ursprung in China und in Indien 
Die Europäische Kommission leitet eine Auslaufüberprüfung ein. 

(Quelle: DIHK/Germany Trade & Invest) 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

EU – Kombinierte Nomenklatur 

Schrauben sowie Glasfasern und Waren daraus – Änderung der Erläuterungen 

HS-Unterposition 7318 15 "Schrauben und Bolzen mit Gewinde, aus Eisen oder Stahl, auch mit dazuge-
hörenden Muttern oder Unterlegscheiben". Die Änderungen betreffen folgende KN-Unterpositionen:  

7318 15 35 bis 7318 15 48 - ohne Kopf 
7318 15 52 bis 7318 15 95 - mit Kopf 
7318 15 95 - andere 

Details finden Sie in den Erläuterungen zur Kombinierten Nomenklatur der Europäischen Union; ABl. C 214 
vom 07.07.2023, S. 4. 

HS-Position 7019 "Glasfasern (einschließlich Glaswolle) und Waren daraus (zum Beispiel Garne, Glassei-
denstränge (Rovings), Gewebe): Die Unterpositionen 7019 11 00 – 7019 90 00 erhalten eine neue Fassung.  

Details enthalten die Erläuterungen zur Kombinierten Nomenklatur der Europäischen Union, ABl. C 244 vom 
11.07.2023, S. 6. 

Verzierte Teller aus Porzellan – Neue Einreihungsentscheidung 

"Teller aus feinem Knochenporzellan, fein glasiert, verziert mit einem Buchstaben in künstlerischer Typogra-
fie. Der Teller hat einen Durchmesser von etwa 20 cm. Der Teller kann als Geschirr oder (mithilfe von Teller-
aufhängern, zum Zeitpunkt der Einfuhr nicht beigefügt) als Wanddekoration verwendet werden." 

Die Ware ist als "Geschirr und andere Artikel für den Tisch- oder Küchengebrauch, aus Porzellan" unter fol-
gendem KN-Code einzureihen: 6911 10 00. 

Durchführungsverordnung (EU) 2023/1420; ABl. 174 vom 07.07.2023 

Bleche mit Aluminium-Zink-Überzug - Neue Einreihungsentscheidung. 

"Flachgewalzte Bleche aus unlegiertem Stahl mit einer Breite zwischen 1.060 und 1.250 mm, auf Spulen auf-
gerollt. Die Bleche sind auf beiden Seiten mehrfach überzogen. Bei dem Überzug, der mit dem Stahl in Be-
rührung kommt, handelt es sich um Aluminium-Zink (die Bleche sind feuerverzinkt, und die Dicke einer Alumi-
nium-Zink-Schicht beträgt auf beiden Seiten etwa 4 μm). Dieser Überzug verleiht dem Stahl eine größere Be-
ständigkeit gegen atmosphärische Korrosion. Danach werden die Bleche vorgestrichen. Auf einer Seite erhal-
ten sie eine Polymergrundierung (mit einer Dicke von etwa 5 μm) und eine Polymerdeckschicht (mit einer Di-
cke von etwa 16 μm). Auf der anderen Seite wird eine äußere Farbschicht aus Epoxid-Polymer (mit einer Di-
cke von etwa 5 μm) aufgetragen. Die Bleche werden im Baugewerbe verwendet." 

Die Ware ist als "andere flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl, mit einer Breite von 
600 mm oder mehr, mit Farbe versehen, lackiert oder mit Kunststoff überzogen" unter folgendem KN-Code 
einzureihen: 7210 70 80. 

Durchführungsverordnung (EU) 2023/1427;  ABl. 175 vom 10.07.2023 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

  

https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-fahrradteile-mit-ursprung-in-china-643800
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-glasfasern-mit-ursprung-in-aegypten-und-china-774134
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-glasfasern-mit-ursprung-in-aegypten-und-china-774134
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-thermopapier-mit-ursprung-in-suedkorea-836974
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-thermopapier-mit-ursprung-in-suedkorea-836974
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-oxalsaeure-mit-ursprung-in-der-vr-china-und-in-58314
https://www.gtai.de/de/trade/eu/zoll/antidumping-oxalsaeure-mit-ursprung-in-der-vr-china-und-in-58314
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.241.01.0004.01.DEU&toc=OJ%3AC%3A2023%3A241%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.244.01.0006.01.DEU&toc=OJ%3AC%3A2023%3A244%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.174.01.0006.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2023%3A174%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.175.01.0003.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2023%3A175%3ATOC
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Mini-Becher aus Porzellan - Neue Einreihungsentscheidung 

"Zusammenstellung von vier Mini-Bechern aus feinem Knochenporzellan, fein glasiert, verziert mit Zahlen in 
künstlerischer Typografie. Die Becher haben keinen Henkel. Sie sind etwa 6 cm hoch und haben einen 
Durchmesser von etwa 5,5 cm. Sie können als Geschirr oder als Dekorationsartikel (zum Beispiel für Blumen 
oder Kerzen) verwendet werden." 

Die Ware ist als "Geschirr und andere Artikel für den Tisch- oder Küchengebrauch, aus Porzellan" unter fol-
gendem KN-Code einzureihen: 6911 10 00. 

Durchführungsverordnung (EU) 2023/1419; ABl. 174 vom 7. Juli 2023 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Ghana - Anwendung des Systems des registrierten Ausführers (REX) 

Im Rahmen des Interim-Wirtschaftspartnerschaftsabkommens zwischen der Europäischen Union (EU) und 
Ghana wendet Ghana das System des Registrierten Ausführers (REX) an, Mitteilung aus dem EU-Amtsblatt 
vom 12.07.2023. 

Ab 20.08.2023 können Waren mit Ursprung in Ghana nur dann präferenzbegünstigt in die EU eingeführt wer-
den, wenn eine Erklärung auf der Rechnung vorliegt, die von einem registrierten Ausführer (REX) ausgefertigt 
wurde, oder die von einem Ausführer (ohne Registrierung) ausgefertigt wurde, sofern der Wert der Sendung 
6.000 Euro nicht übersteigt. 

Warenverkehrsbescheinigungen EUR.1 sowie von ermächtigten Ausführern ausgestellte Erklärungen auf der 
Rechnung werden nicht mehr anerkannt. (Quelle: Germany Trade & Invest) 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Simbabwe - Nullsteuersatz auf weitere Produkte 

Weitere Lebensmittel sowie Kosmetikartikel können in Simbabwe von der Mehrwertsteuer befreit eingeführt 
werden. 

Der zweite Anhang der Value Added Tax (General) Regulations wird um weitere Produkte ergänzt. Demnach 
können seit dem 12.05.2023 Waren wie Maismehl, Grieß, Kartoffelmehl, Mehl von getrockneten Hülsenfrüch-
ten, verschiedene Öle, unter anderem Olivenöl, Palmöl und Kokosöl, Vaseline, Zahnpasta, Seife und Wasch-
pulver unter Anwendung des Nullsatzes (Zero rated supplies) eingeführt werden. (Quelle: Germany Trade & 
Invest) 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Südafrika - Schutzmaßnahmen auf die Einfuhr bestimmter Schrauben 

Auf die Einfuhr bestimmter Schrauben und Bolzen (HS 7318.15.41 und 7318.15.42) sowie Sechskantmuttern 
(HS 7318.16.30) aus Eisen und Stahl (ausgenommen solche aus rostfreiem Stahl und solche, die für Luftfahr-
zeuge bestimmt sind) bestehen weiterhin Schutzmaßnahmen. 

Die Maßnahme wird stufenweise umgesetzt. Es finden folgende Schutzmaßnahmen Anwendung: 

24. Juli 2023 - 23.07.2024: 48,04 Prozent 
24. Juli 2024 - 23.07.2025: 46,04 Prozent 
24. Juli 2025 - 23.07.2026: 44,04 Prozent 

Zahlreiche Entwicklungsländer sind von dieser Maßnahme ausgenommen. (Quelle: Germany Trade & Invest) 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.174.01.0003.01.DEU&toc=OJ%3AL%3A2023%3A174%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.245.01.0006.01.DEU&toc=OJ%3AC%3A2023%3A245%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2023.245.01.0006.01.DEU&toc=OJ%3AC%3A2023%3A245%3ATOC
https://www.law.co.zw/download/statutory-instrument-91-of-2023/
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Messen und Veranstaltungen 

IHK Exportakademie.com – Für Mehrwissen im Außenhandel 

Ob Import, Export, Zoll, Außenwirtschaftsrecht, Lieferantenerklärung, Warenursprung und Präferenzen oder 
Länder und Märkte – wer sich im Außenhandel weiterbilden möchte, wird bei der IHK-Exportakademie.com 
fündig.  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

KAIKÔ at Main Matsuri - Deutsch-Japanischer Wirtschaftsempfang am 18. August 2023 

 

Das Sommerfestival Main Matsuri ist der Japan-Treffpunkt im Rhein-Main-Gebiet. Der IHK-Wirtschaftsemp-
fang bietet Ihnen die Gelegenheit zum Netzwerken rund um das Japan-Geschäft. 

     Jetzt anmelden! 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Webinar: Entsendung von Mitarbeitern nach Frankreich am 17. September 2023 

Frankreich ist für deutsche Unternehmen der wichtigste Handelspartner innerhalb der EU und ein lukrativer 
Absatzmarkt für produktbegleitende Dienstleistungen. Verstöße gegen die Entsendeauflagen sowie die Ar-
beits- und Beschäftigungsbedingungen werden konsequent sanktioniert. Das Webinar am 20.09.2023 von 
10:00 bis 11:30 Uhr gibt Auskunft über die Entsendeauflagen sowie die arbeits- und sozialversicherungs-
rechtlichen Vorgaben.  

     Jetzt anmelden! 

Es ist Teil der Reihe "Mitarbeiterentsendung – Weltweit.Rechtssicher.Entsenden" der hessischen IHKs in Ko-
operation mit dem Enterprise Europe Network Hessen. 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Spotlight Internationalisierung: Update EU-Freihandelsabkommen am 21. September 2023 

Abkommen bauen Handelsbeschränkungen in Form von Zöllen, Regulierungen und Normen ab und erleich-
tern Unternehmen somit den Zugang zu neuen Märkten und Branchen. 1973 hat die Europäische Union das 
erste Abkommen als Staatenverbund geschlossen. Weitere wurden geschlossen, so dass mittlerweile mit 77 
Ländern Handelsabkommen vollständig oder vorläufig in Kraft sind.   

In unserem Spotlight „Update EU-Handelsabkommen“ informieren wir Sie über die aktuelle Situation in der 
Handelspolitik. 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

https://www.exportakademie.com/
https://www.offenbach.ihk.de/veranstaltungen/details/energy-transition-hydrogen-the-driving-force-of-the-future-1576/performance/13801/
https://news.frankfurt-main.ihk.de/-link2/5664/2929/81/723/20669/0zmnz677/1Pibtk3FmV/0
https://www.offenbach.ihk.de/international/mitarbeiterentsendung/
https://www.offenbach.ihk.de/veranstaltungen/details/update-eu-freihandelsabkommen-new/performance/13753/
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Round Table USA: Bidens Politik der Reindustrialisierung – Wo steht sie und wohin geht die Reise? 
am 14. September 2023 

Gut ein Jahr nach Verabschiedung des Inflation Reduction Act kann eine erste Bilanz gezogen werden. Die 
Inflation ist vor allem dank niedrigerer Energiepreise inzwischen auf ein fast normales Niveau von drei Pro-
zent gesunken. Insofern stellen sich vor allem folgende Fragen: 

• Wie stark profitiert die US-Industrie von den Investitionsanreizen? 
• Wie kommt die Energiewende voran? 
• Werden deutsche und europäische Firmen tatsächlich benachteiligt oder überwiegen vielleicht sogar die 

Vorteile? 

Diese und weitere Fragen beantworten wir in unserem Round Table in der IHK Frankfurt am Main. 

     Mehr erfahren und anmelden 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Hessischer Gemeinschaftsstand auf der HIMSS Global Health Conference & Exhibition 2024 

Vom 11. bis 15.03.2024 treffen sich auf der HIMSS Global Health Conference & Exhibition in Orlando Ent-
scheider an der Schnittstelle Gesundheit und IT. Zentrale Themen der HIMSS 2024 sind Digital Health Trans-
formation, Al, Cybersecurity und Telehealth. Die HIMSS ist die weltweit größte Veranstaltung in diesem Be-
reich. 2023 wurden mehr als 1.200 Aussteller und 35.000 Besucher gezählt. 

Der hessische Gemeinschaftsstand bietet mit wenig Aufwand und zu günstigen Konditionen einen anspre-
chenden Messeauftritt in attraktiver Lage auf dem Messegelände. Angeboten werden Arbeitsstationen zum 
Pauschalpreis von 2.500 Euro. Die Plätze am hessischen Gemeinschaftsstand sind begrenzt! Im Aussteller-
paket enthalten sind folgende Leistungen: 

• Standpaket in hochwertigem Design 
• Arbeitsstation mit Bildschirm 
• Kostenlose Nutzung der Hessen-Lounge mit Verpflegung 
• Unterstützung bei Reisevorbereitungen und Logistik 
• Unternehmensdarstellung im digitalen Ausstellerverzeichnis, in der Messe-App und in der Hessen-Aus-

stellerbroschüre 

     Jetzt mehr erfahren und anmelden! 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Hintergrund 

Schrumpfkurs 

Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt und auch das ist ja nicht sicher. Aber das Deutschland seit längerem 
ein strukturelles Problem hat, ist bekannt. Dass dieses nun unter dem Eindruck der europäischen und deut-
schen Klimaschutz-Bemühungen sich deutlich ausgeweitet hat, war jedem klar, der 2 und 2 zu vier zusam-
men bekommt. Das sind leider weniger Menschen in Deutschland als man allgemein vermutet und deshalb 
hat es wohl auch so lange gedauert, bis diese Erkenntnis Raum gegriffen hat. Gut, dass es jemand anderes 
feststellt als vielleicht die AfD oder die Opposition allgemein; in diesem Falle nämlich der IWF. Also unver-
dächtig und erhaben schwebend über dem deutschen Kleinklein. Auch das deutsch-grüne Wirtschaftswunder 
bleibt aus und damit kommen wir zum (Haupt)-Problem. Inflation, Energiekosten, Bürokratie, Lieferkettenge-
setz, CBAM, Berichtspflichten, Zertifizierungswahn und Zerstörung eines der Eckpfeiler des europäischen 
und deutschen Geschäftsmodells, der Autoindustrie.  Weitere hier nicht genannte Faktoren rauben dem in-
dustriellen Mittelstand, dem Rückgrat der deutschen Wirtschaft, die Luft zum Atmen. Alles zusammen führt 
zum folgenschweren Einbruch des Wirtschaftswachstums. Folgenschwer deswegen, weil für Weltrettung, so 
wie von der Bundesregierung geplant, nun leider das Steuergeld fehlt. Ob dieser Erkenntnis ein entschlosse-
nes Handeln folgen wird, darf man getrost schon jetzt verneinen. Die Politik wird sich die Situation natürlich 
schönreden. Was bleibt ihr auch anderes übrig, angesichts zunehmender Umfragewerte für die AfD. Nicht die 

https://events.frankfurt-main.ihk.de/usa-reindustrialisierung
https://events.frankfurt-main.ihk.de/himss2024
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Politik ist das Problem, sondern die Kommunikation derselben. Die Wahlen werden zeigen, ob der deutsche 
Michel sich von diesem Bären einwickeln lässt. Ein Blick in die Vergangenheit lehrt uns, dass langes Festhal-
ten an überkommenen Lösungen zu besonders radikalen Einschnitten führt: die Hartz Reformen von 2002 
waren von der damaligen Bundesregierung das erwählte Rezept. Wie sich im Nachhinein herausstellte, auch 
ein Erfolgreiches. Wir dürfen also gespannt sein, was sich Europa bzw. Deutschland als die größte Volkswirt-
schaft einfallen lässt, um wieder Dynamik in das verkrustete Europa zu bekommen. Dabei gilt: das eine Tun 
(Weltretten) ohne das andere zu lassen (Industrie verjagen). Wer nun meint, Schwarzsehen ist auch keine 
Lösung, dem sei gesagt: auf dieser Erde ist nichts für die Ewigkeit. Es sind schon andere hoch entwickelte 
Kulturen den Bach runter. Soweit muss es nicht kommen, aber so bleiben kann es auf keinen Fall. Oder wie 
Steve Jobs sagte und was man sich für Deutschland und seine Gesellschaft wünschen würde: stay hungry, 
stay foolish. (AK) 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Enterprise Europe Network (EEN) 

Geschäftspartner im Ausland gesucht? 

Das Enterprise Europe Network (EEN) unterstützt Sie bei der Suche nach geeigneten Geschäftspartnern – 
sei es für den Vertrieb der Produkte und Dienstleistungen im Ausland oder aber für Technologie-transfer und 
Forschung und Entwicklung. Finden Sie ausgewählte Kooperationsgesuche und Angebote aus der EU-weiten 
Geschäftskooperationsdatenbank. Gerne suchen wir auch nach Ihren individuellen Kriterien. Zu den Profilen 
des Monats » Juli/August 2023 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

B2B-Matchmakings 

2. Europäische Industrie-Zuliefertage 

Beim 2. Europäischen Industrie-Zuliefertagen haben deutsche Unternehmen Gelegenheit, sich mit neuen Zu-
lieferern aus der Industrie aus Kantabrien zu vernetzen. Die nordspanische Region Kantabrien hat viele spe-
zialisierte Zulieferunternehmen für verschiedene Branchen wie z.B. Automobil, Marine, Luftfahrt, Gas & Öl, 
Nuklearindustrie, verarbeitendes Gewerbe, etc. Die Komponentenzulieferer und Dienstleister kommen aus 
Bereichen wie Gießen, Spanen, Mechanisierung, Wärme- und Oberflächenbehandlungen, Kunststoffe, Werk-
zeugmaschinen, Guss und Formen, Strom und Elektronik. 

Die Ortsansässige Handelskammer und die kantabrische Regionalregierung bringen Sie zielgerichtet mit inte-
ressanten Geschäftspartnern zusammen. 

Vorgehensweise und Zeitplan: 

• Beschreiben Sie die Produkte, an denen Sie interessiert sind. 

• Die Handelskammer Kantabrien sucht für Sie die passenden Zulieferer. 

• Sie wählen aus, mit welchen dieser potenziellen Lieferanten Sie in Kontakt treten möchten. 

• Online-Meetings finden vom 02. - 05.10.2023 statt. 

• 07.-09.11.2023: Unternehmensbesuche bei ausgewählten Zulieferern 

Die Organisatoren übernehmen die Kosten für Anreise (Flug und Transfer) sowie Unterkunft, Früh-
stück und Mittagessen an zwei Tagen für ausgewählte Einkäufer. 

Bitte melden Sie sich bei Interesse an einer Teilnahme bei Mirjam Röhm, IHK Offenbach | Enterprise Europe 
Network. 

 

European Biotech & Pharma (Virtual) Partnering Conference 2023 

Finden Sie neue Geschäftspartner – online oder vor Ort in Osaka beim B2B-Matchmaking-Event! 

Seit 2016 organisiert das „EU-Japan Center for Industrial Cooperation“, Vertreter des Enterprise Europe Net-
work in Japan, eine Brokerage-Veranstaltung in den Bereichen Biotechnologie und Pharma. 

https://news.frankfurt-main.ihk.de/-link2/5664/2933/75/533/20653/0zmnz677/Y6ew5Nv0Nh/0
javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27nbjmup%2BspfinApggfocbdi%5C%2Fjil%5C%2Fef%27);
javascript:linkTo_UnCryptMailto(%27nbjmup%2BspfinApggfocbdi%5C%2Fjil%5C%2Fef%27);
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Vom 25. bis zum 29.09.2023 bietet sich Unternehmen aus den Bereichen 

• Arzneimittelentwicklung, 

• Regenerative Medizin und 

• Digitale Therapeutika 

die Möglichkeit, mit potenziellen japanischen Geschäftspartnern in virtuellen 1:1-Gesprächen in Kontakt zu 
treten. 

Sie möchten Gespräche lieber direkt vor Ort führen? Dann nehmen Sie teil am anschließenden Vor-Ort-Part-
nering am 10.10.2023 in Osaka! Neben dem Austausch mit möglichen Partnerunternehmen bieten sich 
Ihnen interessante Netzwerkmöglichkeiten. 

Bitte melden Sie sich bei Interesse an einer Teilnahme bei Mirjam Röhm, IHK Offenbach | Enterprise Europe 
Network. 

Jetzt anmelden » European Biotech & Pharma Virtual Partnering Conference 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Auslandshandelskammern (AHK) 

Delegationsreisen in die USA 

Um erneuerbare Energien ins Netz zu integrieren, müssen in den USA bis 2050 die Übertragungssysteme 
verdreifacht werden. Nicht nur im Bereich Smart Grid und Energiespeicherung entstehen momentan span-
nende Geschäftsmöglichkeiten für deutsche Unternehmen.  

Informieren Sie sich bei der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer (AHK) über die geplanten Delegati-
onsreisen im 2. Halbjahr 2023. 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Ansprechpartner 

Ihr Angebot der IHKs Offenbach am Main, Darmstadt Rhein-Main-Neckar, Hanau-Gelnhau-
sen-Schlüchtern und Frankfurt am Main. 

IHK Darmstadt Rhein-Main-Neckar 
Rheinstraße 89 
64295 Darmstadt 
Ansprechpartner: Axel Scheer 
Telefon: 06151 871-1252 
E-Mail axel.scheer@darmstadt.ihk.de, Internet 

IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern 
Am Pedro-Jung-Park 14 
63450 Hanau 
Ansprechpartner: Andreas Kunz 
Telefon: 06181 9290-8510 
E-Mail a.kunz@hanau.ihk.de, Internet 

IHK Offenbach am Main 
Frankfurter Straße 90 
63067 Offenbach am Main 
Ansprechpartner: Brigitte Appiah 
Telefon: 069 8207-255 
E-Mail appiah@offenbach.ihk.de, Internet 

IHK Frankfurt am Main 
Börsenplatz 4 
60313 Frankfurt am Main 
Ansprechpartner: Eva-Maria Stolte 
Telefon: 069 2197-1434 
E-Mail e.stolte@frankfurt-main.ihk.de, Internet 

 

 
 
 
 
 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

Newsletter Angebot 
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Wussten Sie, dass die IHKs Darmstadt, Frankfurt am Main, Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern und Offenbach 
am Main auch andere, interessante Newsletter für Sie im Angebot haben? Schauen Sie rein: 

 

 

Darmstadt 
Frankfurt am Main 
Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern 
Offenbach am Main 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Impressum 

Industrie- und Handelskammer Offenbach am Main 
Frankfurter Straße 90 
63067 Offenbach am Main 
Tel. 069 8207-0 
Fax 069 8207-199 
E-Mail: service@offenbach.ihk.de 
 
Die IHK Offenbach am Main wird rechtsgeschäftlich und gerichtlich durch den Präsidenten und den Haupt-
geschäftsführer vertreten. Für die Geschäfte der laufenden Verwaltung ist der Hauptgeschäftsführer alleine 
vertretungsbefugt. 

Erweitertes Impressum 

Verantwortlicher i.S.d. § 55 Absatz 2 RStV: Markus Weinbrenner, E-Mail: service@offenbach.ihk.de  

Möchten Sie diesen Newsletter künftig nicht mehr erhalten? Wenden Sie sich einfach an Brigitte Appiah,  
E-Mail appiah@offenbach.ihk.de oder kontaktieren Sie uns unter der genannten Adresse. 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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